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1. Erste Überschrift 

2. Einleitung 

Im Rahmen der Strategie der Bundesregierung zur Fachkräftegewinnung wurde im Sommer des 
Jahres 2023 das Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung beschlossen.1 Ziel ist 
es, die Einwanderung von ausländischen Fach- und Arbeitskräften durch den Abbau bestehender 
Hürden zu erleichtern und die Fachkräfteeinwanderung so deutlich zu steigern. In diesem Zu-
sammenhang wird ein neuer Arbeitsmarktzugang in Form einer kurzzeitigen kontingentierten Be-
schäftigung geschaffen. 

Durch Artikel 2 Nr. 9 der Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums des Innern und für 
Heimat2 wird als § 15d die Regelung der kurzzeitigen kontingentierten Beschäftigung in die Ver-
ordnung zur Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (Beschäftigungsverordnung - 
BeschV) eingefügt. Die Änderung tritt zum 1. März 2024 in Kraft.3 

§ 15d BeschV sieht für die kurzzeitige kontingentierte Beschäftigung ein anderes aufenthalts-
rechtliches Verfahren und andere soziale Schutzbestimmungen als für Saisonarbeitnehmer nach 
§ 15a BeschV vor. § 15a BeschV setzt für die saisonabhängige Beschäftigung die Vorgaben der 
EU-Saisonarbeitnehmer-Richtlinie4 um. Untersucht werden soll, ob die Bestimmungen der Richt-
linie für den neuen Arbeitsmarktzugang nach § 15d BeschV ebenfalls Anwendung finden.  

Die Frage war bereits Gegenstand einer Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE. vom 14. Juli 
2023, die von der Bundesregierung am 15. August 2023 beantwortet wurde.5 Danach seien die 
Vorgaben der EU-Saisonarbeitnehmer-Richtlinie für den Arbeitsmarktzugang nach § 15d BeschV 
nicht beachtlich, da das Verfahren „strukturverschieden“6 von dem Verfahren nach § 15a BeschV 
sei. Dagegen hält die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales Anette Kramme in ihrer Antwort vom 25. August 2023 auf eine schriftliche Frage der 

 

1 Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung vom 16. August 2023, BGBl. 2023 I Nr. 217 vom 18. 
August 2023. 

2 Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung vom 30. August 2023, BGBl. 2023 I Nr. 233 
vom 31. August 2023. 

3 Artikel 9 der Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung. 

4 Richtlinie 2014/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Bedingungen 
für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zwecks Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer, 
abrufbar unter:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0036&qid=1694526937857. 

5 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Ferschl, Gökay Akbulut, 
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. - Drucksache 20/7767 - „Geplante 
kontingentierte kurzzeitige Beschäftigung“, Bundestagsdrucksache 20/8030 vom 15. August 2023, S. 4 ff.  

6 Antwort der Bundesregierung, auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Ferschl, Gökay Akbulut, 
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. - Drucksache 20/7767 - „Geplante 
kontingentierte kurzzeitige Beschäftigung“, Bundestagsdrucksache 20/8030 vom 15. August 2023, S. 5. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0036&qid=1694526937857
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Abgeordneten Susanne Ferschl (DIE LINKE.) eine Anwendbarkeit der Richtlinie auf die neu ge-
schaffene Regelung unter nicht näher konkretisierten Voraussetzungen im Einzelfall nicht für 
ausgeschlossen.7 

Im Folgenden werden der Regelungsinhalt und die Begründung des § 15d BeschV dargestellt und 
dem Anwendungsbereich und den Vorgaben der EU-Saisonarbeitnehmer-Richtlinie gegenüberge-
stellt.  

 

3. Regelungsinhalt und Begründung des § 15d der Beschäftigungsverordnung 

3.1. Allgemeine Voraussetzungen 

Nach § 15d Abs. 1 Satz 1 BeschV kann die Bundesagentur für Arbeit Ausländerinnen und Aus-
ländern zur Ausübung jeder inländischen Beschäftigung von regelmäßig mindestens 30 Stunden 
wöchentlich eine Arbeitserlaubnis oder die Zustimmung zu einem Aufenthaltstitel erteilen.8 Die 
Mindestbeschäftigungsdauer soll nach der Verordnungsbegründung „sicherstellen, dass die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Umfang beschäftigt werden, mit dem sie ihren Le-
bensunterhalt während ihres Aufenthalts sichern sowie ihr Ziel erreichen können, mit der vo-
rübergehenden Beschäftigung in Deutschland etwas hinzu zu verdienen. Die Mindestbeschäfti-
gungsdauer entspricht der Voraussetzung des § 15a BeschV für Saisonbeschäftigungen.“9 

„Die Zustimmung oder Arbeitserlaubnis setzt [nach § 15d Abs. 1 Satz 2 bis 5 BeschV] voraus, 
dass die Bundesagentur für Arbeit eine am Bedarf orientierte Zulassungszahl (Kontingent) festge-
legt hat und das Kontingent noch nicht ausgeschöpft ist. Die Festlegung kann sich insbesondere 
auf bestimmte Wirtschaftszweige oder Berufsgruppen beziehen oder diese ausschließen. Die Bun-
desagentur für Arbeit kann die Festlegung entsprechend des arbeitsmarktlichen Bedarfs jederzeit 
ändern. Die Bundesagentur für Arbeit kann die Zustimmung oder die Arbeitserlaubnis versagen, 
wenn sie für einzelne Berufsgruppen oder Wirtschaftszweige festgestellt hat, dass sich aus der 
Besetzung offener Stellen mit ausländischen Bewerberinnen oder Bewerbern nachteilige Auswir-
kungen auf den Arbeitsmarkt, insbesondere hinsichtlich der Beschäftigungsstruktur, der Region 
oder eines Wirtschaftszweiges, ergeben.“ 

Die personenbezogene Höchstdauer der Beschäftigung beträgt gemäß § 15d Abs. 3 Satz 1 BeschV 
acht Monate innerhalb eines Zeitraumes von zwölf Monaten. 

 

7 Schriftliche Fragen mit den in der Woche vom 21. August 2023 eingegangenen Antworten der Bundesregierung, 
Bundestagsdrucksache 20/8109 vom 25. August 2023, S. 32. 

8 Wann eine Arbeitserlaubnis oder eine Zustimmung zu einem Aufenthaltstitel zu erteilen ist, bestimmt sich nach 
der vorgesehenen Aufenthaltsdauer und dem Herkunftsland. Die Regelung entspricht insoweit den Bestimmun-
gen des § 15a BeschV. 

9 Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums des Innern und für 
Heimat - Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung, Bundratsdrucksache 284/23 vom 
21. Juni 2023, S. 56. 
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3.2. Anforderungen an den Arbeitgeber 

Zum Schutz der ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer setzt eine Zustimmung 
oder Arbeitserlaubnis weiter voraus, dass der Arbeitgeber gemäß § 3 oder § 5 des Tarifvertragsge-
setzes an einen Tarifvertrag gebunden ist, der die Entlohnung für die angestrebte Tätigkeit der 
Ausländerin oder des Ausländers regelt, und die Ausländerin oder den Ausländer zu den gelten-
den tariflichen Arbeitsbedingungen beschäftigt (§ 15d Abs. 2 Nr. 1 und 2 BeschV). Die zwingende 
Entlohnung nach Tarifvertrag soll nach der Verordnungsbegründung sicherstellen, „dass die von 
der Regelung erfasste Personengruppe, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen und aufenthaltsrecht-
lichen Abhängigkeit vom Bestehen des Arbeitsverhältnisses gerade in prekären Beschäftigungen 
besonders gefährdet ist, vor unangemessenen Arbeitsbedingungen hinreichend geschützt ist. […] 
Die Anknüpfung an die formale Tarifbindung des Arbeitgebers gewährleistet, dass der Arbeitge-
ber das einschlägige Tarifwerk auch praktisch umfassend beachtet.“10 Da die individualvertragli-
che Inbezugnahmen eines Tarifvertrages mithin nicht ausreicht, bleibt nicht tarifgebundenen Ar-
beitgebern die Möglichkeit der Nutzung kurzzeitiger kontingentierter Beschäftigung nach § 15d 
BeschV von vornherein verschlossen. 

Darüber hinaus muss der Arbeitgeber die mit der Anwerbung verbundenen erforderlichen Reise-
kosten tragen (§ 15d Abs. 2 Nr. 3 BeschV), denn „[d]ie Ausländerinnen und Ausländer sollen 
nicht allein mit der finanziellen Vorleistung für die Reisekosten belastet werden.“11 

Der Arbeitgeber darf Drittstaatsangehörige im Rahmen kurzzeitiger kontingentierter Beschäfti-
gung höchstens zehn innerhalb von zwölf Monaten im Einsatzbetrieb beschäftigen. Dies dient 
dem Schutz vor der Verdrängung inländischer Arbeitskräfte.12 

Nach dem ebenfalls neu eingeführten § 36 Abs. 4 BeschV kann die Bundesagentur für Arbeit ei-
nen Arbeitgeber für bis zu fünf Jahre von Zustimmungs- oder Arbeitserlaubnisverfahren aus-
schließen, wenn er in der Vergangenheit gegen eine oder mehrere der Verpflichtungen aus § 15d 
BeschV verstoßen hat.13 

 

 

10 Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums des Innern und für 
Heimat - Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung, Bundratsdrucksache 284/23 vom 
21. Juni 2023, S. 57. 

11 Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums des Innern und für 
Heimat - Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung, Bundratsdrucksache 284/23 vom 
21. Juni 2023, S. 57. 

12 Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums des Innern und für 
Heimat - Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung, Bundratsdrucksache 284/23 vom 
21. Juni 2023, S. 57. 

13 Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums des Innern und für 
Heimat - Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung, Bundratsdrucksache 284/23 vom 
21. Juni 2023, S. 59. 
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3.3. Sozialversicherungspflicht 

Durch gleichzeitige Ergänzung der Bestimmungen über die grundsätzlich sozialversicherungs-
freie geringfügige Beschäftigung in § 8 des Vierten Buches Sozialgesetzbuchs - Gemeinsame Vor-
schriften für die Sozialversicherung (SGB IV) wird geregelt, dass kurzfristige kontingentierte Be-
schäftigung nach § 15d BeschV anders als die Saisonarbeit nach § 15a BeschV nicht als geringfü-
gige Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV gilt und mithin uneingeschränkt der Sozialversi-
cherungspflicht unterliegt. Damit ist sichergestellt, dass die Beschäftigten nach § 15d BeschV in 
vollem Umfang vom Schutz der Sozialversicherung profitieren (§ 8 Abs. 2a SGB IV).  

 

3.4. Bedeutung der Vorschrift und Verhältnis zu § 15a BeschV 

3.4.1. Normzweck 

Im Rahmen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung stellt § 15d BeschV 
über die vorgesehenen Erleichterungen für qualifizierte ausländische Fachkräfte hinaus einen ei-
genständigen kontingentierten Arbeitsmarktzugang für eine kurzzeitige Beschäftigung ohne Be-
schränkung auf Saisonbeschäftigung und unabhängig vom Nachweis einer formalen Qualifika-
tion dar und bietet damit Arbeitgebern der Verordnungsbegründung zufolge eine zusätzliche 
Möglichkeit zur Deckung des Arbeitskräftebedarfs.14 Denn Arbeitgeber in Deutschland hätten ver-
mehrt Schwierigkeiten, Fach- und Arbeitskräfte auf dem inländischen und dem europäischen Ar-
beitsmarkt zu gewinnen.15 „Diese Norm schafft damit in Kombination mit dem nahezu unverän-
dert gebliebenen und sektorspezifisch limitierten § 15a BeschV und dem erweiterten, jedoch auf 
bestimmte Herkunftsländer begrenzten § 26 Abs. 2 BeschV ein Bündel für die Gewinnung von 
Arbeitskräften, das die über die Fachkräfte-, Erfahrungs- und Potenzialsäule16 geschaffenen Mög-
lichkeiten ergänzt […].“17 Nach der Verordnungsbegründung soll die Regelung „Arbeitgebern ins-
besondere die Möglichkeit eröffnen, Engpässe in Spitzenzeiten […] durch die Beschäftigung von 
ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern abzufangen.“18 

 

14 Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums des Innern und für 
Heimat - Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung, Bundratsdrucksache 284/23 vom 
21. Juni 2023, S. 56. 

15 Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums des Innern und für 
Heimat - Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung, Bundratsdrucksache 284/23 vom 
21. Juni 2023, S. 1. 

16  Vgl. zur Säulenstruktur des Fachkräfteeinwanderungsrechts ausführlich Klaus, Sebastian: Deutschland wird ein 
modernes Einwanderungsland - mit erodierten Verwaltungsstrukturen, JM 2023, S. 368 ff. 

17 Klaus, Sebastian; Kolb, Holger: Beschäftigung nicht nur für Fachkräfte: das Gesetz und die Verordnung zur Wei-
terentwicklung der Fachkräfteeinwanderung, ZAR 2023, S. 194 (203). 

18 Verordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums des Innern und für 
Heimat - Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung, Bundratsdrucksache 284/23 vom 
21. Juni 2023, S. 56. 
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3.4.2. Unterschiede zu § 15a BeschV 

Sowohl § 15a BeschV als auch § 15d BeschV regeln den Arbeitsmarktzugang von Drittstaatsange-
hörigen für eine kurzfristige Beschäftigung. Trotz bestehender Ähnlichkeit des angesprochenen 
Beschäftigtenkreises, des erforderlichen Beschäftigungsumfangs und der zulässigen Beschäfti-
gungsdauer in Deutschland, stellen sich die Regelungen des § 15a BeschV einerseits und des 15d 
BeschV andererseits als systematisch und strukturell unterschiedlich dar und ergänzen einander.  

Während die saisonabhängige Beschäftigung nach § 15a BeschV ausschließlich in den in § 15a 
Abs. 1 BeschV aufgezählten Branchen (Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau, Hotel- und Gast-
stättengewerbe, Obst- und Gemüseverarbeitung sowie Sägewerke) zulässig und an saisonale Ein-
flüsse gebunden ist,19 beschränkt § 15d BeschV die Möglichkeit der Anwerbung von Arbeitskräf-
ten jenseits des Fachkräftestatus zu einer kurzzeitigen Beschäftigung nicht auf bestimmte Bran-
chen oder saisonale Bedingungen. Voraussetzung ist jedoch die Festlegung entsprechender Kon-
tingente nach Wirtschaftszweigen bzw. Berufsgruppen durch die Bundesagentur für Arbeit, der 
damit eine erhebliche Steuerungsaufgabe zugewiesen wird.20  

Vermittlungsabsprachen der Bundesagentur für Arbeit mit der Arbeitsverwaltung des Herkunfts-
landes sind anders als für Saisonarbeitnehmer (vgl. § 15a Abs. 1 Satz 1 BeschV) nicht erforder-
lich. Eigenständige Vermittlungsprozesse sind nach Auskunft der Bundesregierung nicht vorgese-
hen.21 Innerhalb der festgelegten Kontingente richtet sich der Zugang zu einer Beschäftigung nach 
§ 15d BeschV ohne weitere staatliche Lenkung mithin allein nach den Bedingungen des Arbeits-
markts. 

Die Arbeitserlaubnis oder die Zustimmung nach § 15a BeschV setzt unter anderem voraus, dass 
sich die Ausländerin oder der Ausländer noch nicht im Bundesgebiet aufhält, es sei denn, die 
Einreise ist zur Aufnahme der Saisonbeschäftigung erfolgt oder die Arbeitserlaubnis oder die Zu-
stimmung wird für eine an eine Saisonbeschäftigung anschließende weitere Saisonbeschäftigung 
beantragt (§ 15a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BeschV). § 15d BeschV enthält diese Einschränkung nicht. 
Nach § 15d Abs. 4 Satz 2 BeschV muss die Ausländerin oder der Ausländer lediglich spätestens 
bei Aufnahme der Beschäftigung im Besitz der Arbeitserlaubnis sein. 

Statt der Auflistung einzelner Vorgaben zum Schutz der Saisonbeschäftigten wie in § 15a Be-
schV, die der Umsetzung der der EU-Saisonarbeitnehmer-Richtlinie dienen, schreibt der Verord-
nungsgeber für die kurzzeitige kontingentierte Beschäftigung nach § 15d BeschV die zwingende 
Gewährung tarifvertraglicher Arbeitsbedingungen vor. Gleichzeitig unterliegt die kurzzeitige kon-
tingentierte Beschäftigung in vollem Umfang der gesetzlichen Sozialversicherungspflicht. Damit 

 

19 Vgl. Mävers in: Offer/Mävers, BeschV, 2. Auflage 2022, § 15a, Rn. 4. 

20 Klaus, Sebastian: Deutschland wird ein modernes Einwanderungsland - mit erodierten Verwaltungsstrukturen, 
JM 2023, S. 368 ff. (375). 

21 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Susanne Ferschl, Gökay Akbulut, 
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. - Drucksache 20/7767 - „Geplante 
kontingentierte kurzzeitige Beschäftigung“, Bundestagsdrucksache 20/8030 vom 15. August 2023, S. 2. 
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unterstehen auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach § 15d BeschV einem zumindest 
vergleichbaren sozialen Schutz wie Saisonbeschäftigte.  

 

3.4.3. Überschneidungen mit § 15a BeschV 

Die kurzzeitige kontingentierte Beschäftigung gemäß § 15d BeschV unterscheidet sich im Hin-
blick auf die für die Frage der Anwendbarkeit der EU-Saisonarbeitnehmer-Richtlinie relevanten 
Voraussetzungen von der saisonalen Beschäftigung nach § 15a BeschV. Weder ist sie auf saiso-
nale Beschäftigung im Sinne der Richtlinie beschränkt, noch ist eine abschließende Festlegung 
möglicher Beschäftigungsbereiche getroffen worden.  

Allerdings umfasst § 15d BeschV aufgrund seiner offenen Formulierung auch saisonale Beschäf-
tigung im Sinne der Richtlinie in den in § 15a Abs. 1 BeschV aufgelisteten Branchen. Eine Be-
schäftigung auf der Grundlage des § 15d BeschV soll nach der Verordnungsbegründung „Eng-
pässe in Spitzenzeiten“ ausgleichen. Als mögliche Beschäftigungsbereiche werden beispielhaft 
das Hotel- und Gaststättengewerbe und die Landwirtschaft ausdrücklich genannt. „Engpässe in 
Spitzenzeiten“ müssen in diesen Beschäftigungsbereichen nicht immer saisonaler Natur sein, 
nach dem Wortlaut ist dies aber auch nicht ausgeschlossen. Die Beschäftigungsverordnung ent-
hält auch keine Bestimmung, wonach bei saisonaler Beschäftigung der Arbeitsmarktzugang über 
§ 15a BeschV vorrangig zu wählen wäre. Beide Vorschriften stehen insoweit gleichberechtigt ne-
beneinander.  

Damit gibt es einen Bereich, in dem es zu Überschneidungen kommen kann. Soweit eine Be-
schäftigung nach § 15d BeschV ausgeübt wird, um einen Personalengpass in Spitzenzeiten zu 
überbrücken, der keinen unmittelbaren saisonalen Zusammenhang hat, dürfte es unproblema-
tisch sein, wenn die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer im Rahmen einer Beschäftigung 
nach § 15d BeschV im Einzelfall unter anderem auch saisonabhängige Tätigkeiten ausführt. Eine 
Überschneidung mit dem Bereich der von § 15a BeschV geregelten saisonalen Beschäftigung liegt 
jedoch dort vor, wo allein Bedarfsspitzen bei saisonal anfallenden Tätigkeiten in den von § 15a 
Abs. 1 BeschV genannten Bereichen ausgeglichen werden sollen und damit ausschließlich Be-
schäftigungen angesprochen werden, die auch durch die Bestimmungen des §15a BeschV gere-
gelt werden. 

 

4. EU-Saisonarbeitnehmer-Richtlinie 

Die EU-Saisonarbeitnehmer-Richtlinie legt die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt 
von Drittstaatsangehörigen zum Zweck der Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer fest (Art. 1 
Abs. 1 der Richtlinie).  
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4.1. Zielsetzung 

Die EU-Saisonarbeitnehmer-Richtlinie ist Ausdruck der gemäß Art. 79 Abs. 1 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) gemeinsam zu entwickelnden Einwanderungs-
politik der Europäischen Union. Nach ihrem Erwägungsgrund 7 soll sie „zur wirksamen Steue-
rung saisonal bedingter Migrationsströme und zur Gewährleistung menschenwürdiger Arbeits- 
und Lebensbedingungen für Saisonarbeitnehmer beitragen, indem sie faire und transparente Zu-
lassungs- und Aufenthaltsvorschriften und die Rechte der Saisonarbeitnehmer festlegt und 
gleichzeitig Anreize und Garantien schafft, um zu verhindern, dass die zulässige Aufenthalts-
dauer überschritten oder aus einem befristeten Aufenthalt ein Daueraufenthalt wird.“ 

 

4.2. Anwendungsbereich 

Die EU-Saisonarbeitnehmer-Richtlinie findet nach ihrem Art. 2 Abs. 1 „auf Drittstaatsangehörige 
Anwendung, die ihren Aufenthalt außerhalb des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten haben und 
zum Zwecke der Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer gemäß dieser Richtlinie eine Zulassung 
für das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats beantragen oder diese Zulassung erhalten haben.“  

Art. 3 der Richtlinie enthält hierzu unter anderem folgende Begriffsdefinitionen: 

„Saisonarbeitnehmer“ ist gemäß Art. 3 Buchstabe b der Richtlinie ein Drittstaatsangehöriger, „der 
sich - unter Beibehaltung seines Hauptwohnsitzes in einem Drittstaat - rechtmäßig und vorüber-
gehend im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufhält, um im Rahmen eines oder mehrerer befris-
teter Arbeitsverträge, den bzw. die dieser Drittstaatsangehörige direkt mit dem in diesem Mit-
gliedstaat niedergelassenen Arbeitgeber geschlossen hat, eine saisonabhängige Tätigkeit auszu-
üben.“ 

„Saisonabhängige Tätigkeit“ definiert Art. 3 Buchstabe c der Richtlinie als „Tätigkeit, die auf-
grund eines immer wiederkehrenden saisonbedingten Ereignisses oder einer immer wiederkeh-
renden Abfolge saisonbedingter Ereignisse an eine Jahreszeit gebunden ist, während der Bedarf 
an Arbeitskräften den für gewöhnlich durchgeführte Tätigkeiten erforderlichen Bedarf in erhebli-
chem Maße übersteigt.“ 

Art. 2 Abs. 2 der Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten zu einer Auflistung derjenigen Be-
schäftigungssektoren, die saisonabhängige Tätigkeiten umfassen. Für Deutschland sind die für 
eine saisonabhängige Beschäftigung im Sinne der Richtlinie in Betracht kommenden Bereiche in 
§ 15a Abs. 1 Satz 1 BeschV genannt. Die Liste ist abschließend, jede Änderung muss der Europäi-
schen Kommission mitgeteilt werden. Ausschließlich in diesen Tätigkeitsbereichen ist mithin 
der Arbeitsmarktzugang für eine Beschäftigung im Sinne der Richtlinie unterworfen.  
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4.3. Anwendbarkeit auf § 15d BeschV 

Die EU-Saisonarbeitnehmer-Richtlinie wurde in Deutschland im Rahmen des Gesetzes zur Um-
setzung aufenthaltsrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union zur Arbeitsmigration22 durch 
§ 15a BeschV umgesetzt. Die Anwendbarkeit der Richtlinie auf die Bestimmungen des § 15d Be-
schV kann einerseits als generelle Vorgabe für die Neuregelung und andererseits zur Bestimmung 
möglicher Rechtsfolgen durch unmittelbare Anwendung der Richtlinienbestimmungen für den 
Einzelfall diskutiert werden. 

 

4.3.1. Generelle Anwendbarkeit 

Eine generelle Anwendbarkeit der EU-Saisonarbeitnehmer-Richtlinie als zwingende Vorgabe für 
die Regelung der kurzzeitigen kontingentierten Beschäftigung nach § 15d BeschV würde zu-
nächst voraussetzen, dass diese Vorschrift wie § 15a BeschV den Arbeitsmarktzugang für Dritt-
staatsangehörige in abschließend aufgelisteten Beschäftigungssektoren zum Zwecke der Aus-
übung einer saisonabhängigen Tätigkeit regelt.  

Sowohl § 15a BeschV als auch § 15d BeschV regeln den Arbeitsmarktzugang von Drittstaatsange-
hörigen. Während § 15a BeschV aber nur den Zugang zu den dort ausdrücklich abschließend auf-
gezählten (saisonabhängigen) Beschäftigungsbereichen ermöglicht, enthält § 15d BeschV diese 
Beschränkung nicht, sondern regelt den befristeten Zugang Drittstaatsangehöriger zu jeder inlän-
dischen Beschäftigung im genannten Umfang. § 15d BeschV ist somit gegenüber dem § 15a 
BeschV weiter gefasst. Der Anwendungsbereich des § 15d BeschV geht damit auch über den der 
Richtlinie hinaus.  

Die EU-Saisonarbeitnehmer-Richtlinie lässt sich auch kein Verbot für die Mitgliedstaaten entneh-
men, Regelungen zu erlassen, die Drittstaatsangehörigen außerhalb der dort geregelten Saisonar-
beit kurzzeitige Beschäftigungsmöglichkeiten in anderen inländischen Beschäftigungsbereichen 
eröffnen. Erwägungsgrund 3 der Richtlinie weist der legalen Zuwanderung „eine wichtige Rolle 
bei der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung“ zu. Im Rahmen der Entwicklung einer wirk-
sam gesteuerten Politik der legalen Zuwanderung auf EU-Ebene sollen nach Erwägungsgrund 4 
der Richtlinie „die nationalen Zuständigkeiten uneingeschränkt gewahrt und die Mitgliedstaaten 
bei der Deckung des bestehenden und künftigen Bedarfs an Arbeitskräften unterstützt“ werden. 
Mittel zur Erleichterung der zeitlich befristeten Migration sollen sondiert werden. 

Damit dürfte gerade auch die Möglichkeit der Mitgliedstaaten angesprochen sein, durch die 
Schaffung weiterer Zugangswege für Drittstaatsangehörige Engpässe auf dem nationalen Arbeits-
markt zu begegnen, die allein durch Saisonarbeit im Sinne der Richtlinie nicht überbrückt wer-
den können. Da die Vorgaben der EU-Saisonarbeitnehmer-Richtlinie allein für die dort ausdrück-
lich definierte saisonabhängige Beschäftigung gelten, sind die Mitgliedstaaten auch frei, eine von 
diesen Vorgaben abweichende Regelung für einen anderweitigen Arbeitsmarktzugang und 

 

22 Gesetz zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union zur Arbeitsmigration vom 
12. Mai 2017, BGBl. I 2017, S. 1106. 
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entsprechende Beschäftigungsverhältnisse zu treffen. Die aus der Richtlinie folgende Umset-
zungspflicht ist durch die Schaffung des § 15a BeschV erfüllt. 

Die von § 15a BeschV zu unterscheidende Regelung des 15d BeschV wird mithin vom Regelungs-
bereich der Richtlinie grundsätzlich nicht berührt. Von einer generellen Anwendbarkeit der EU-
Saisonarbeitnehmer-Richtlinie auf die kurzzeitige kontingentierte Beschäftigung nach § 15d Be-
schV kann daher nicht ausgegangen werden.  

 

4.3.2. Unmittelbare Anwendbarkeit im Einzelfall 

Davon unberührt bleibt aufgrund der denkbaren Überschneidungen der von den Vorschriften des 
§ 15a und des § 15d BeschV erfassten Beschäftigungen (siehe oben Punkt 2.4.3, S. 8 f.) die Frage 
nach einer unmittelbaren Geltung der Bestimmungen der EU-Saisonarbeitnehmer-Richtlinie im 
Einzelfall.  

Nach Art. 288 Unterabsatz 2 und 3 AEUV richten sich EU-Richtlinien allein an die Mitgliedstaa-
ten, sodass sie grundsätzlich keine unmittelbare Wirkung für den Einzelnen entfalten. Aufgrund 
des Grundsatzes der Effektivität des Unionsrechts und um eine Umgehung der in Richtlinien ge-
regelten Grundsätze und des dort festgelegten Schutzniveaus zu verhindern, erkennt der Ge-
richtshof der Europäischen Union (EuGH) seit den 1970er-Jahren aber unter bestimmten festge-
legten Voraussetzungen dennoch im Einzelfall eine unmittelbare Geltung der Richtlinie zuguns-
ten des Einzelnen an. Eine solche unmittelbare Anwendbarkeit kommt jedoch nur in Betracht, 
wenn ein Mitgliedstaat eine Richtlinie nach Ablauf der Umsetzungsfrist nicht, unvollständig 
oder sonst fehlerhaft umgesetzt hat.23  

Dies ist vorliegend nicht der Fall, denn die Vorgaben der EU-Saisonarbeitnehmer-Richtlinie sind 
in Deutschland durch § 15a BeschV umgesetzt, der auch die dem Schutz der ausländischen Sai-
sonarbeitnehmer dienenden Bestimmungen enthält. Die Umsetzung ist - soweit ersichtlich unbe-
stritten - vollständig und korrekt erfolgt.  

Zu beachten ist überdies, dass eine horizontale Direktwirkung einer EU-Richtlinie zwischen Bür-
gern beziehungsweise nicht staatlichen Institutionen aufgrund der Regelungssystematik des 
Art. 288 AEUV ausgeschlossen ist. Der einzelne Arbeitnehmer könnte daher aus der Richtlinie 
keine Ansprüche gegen den (potenziellen) Arbeitgeber ableiten, da die EU nicht befugt ist, zu 
Lasten der Bürger Verpflichtungen anzuordnen.24 

 

 

23 EuGH, Rs. C-148/78, ECLI:EU:C:1979:110 - Ratti; EuGH, Rs. C-91/92, ECLI:EU:C:1994:292 - Faccini Dori; EuGH, 
Rs. C-201/02, ECLI:EU:C:2004:12 - Delena Wells. 

24 EuGH, Rs. C-91/92, ECLI:EU:C:1994:292 - Faccini Dori, Leitsatz 2. 
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5. Ergebnis 

Von einer Anwendbarkeit der Saisonarbeitnehmer-Richtlinie auf die kurzzeitige kontingentierte 
Beschäftigung nach § 15d BeschV kann nicht ausgegangen werden. Eine Anwendbarkeit der 
Richtlinie auf den § 15d BeschV dürfte aufgrund des unterschiedlichen Regelungsbereichs des 
§ 15d BeschV ausscheiden. Auch eine unmittelbare Anwendung der Richtlinie im konkreten Ein-
zelfall dürfte nicht in Betracht kommen. 

 

*** 
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